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Leistungserhebungskonzept (Stand Juli 2023) 

Die gesetzlichen Regelungen zum Leistungserhebungskonzept können hier nachgelesen werden: 
 vgl. Art. 52 BayEUG Nachweis des Leistungsstands, Bewertung der Leistungen 
unter:  www.gesetze-bayern.de - Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
 vgl. § 21,22,23 GSO Leistungsnachweise  
 vgl. § 25 GSO Korrektur und Bewertung 
 vgl. § 26 GSO Bewertung der Leistungen 
 vgl. § 27 GSO Nachholung von Leistungsnachweisen 

      unter: www.gesetze-bayern.de - Schulordnung für die Gymnasien in Bayern GSO1 
 

Leistungserhebungskonzept Ludwigsgymnasium 
1. Vor und nach den Schulkonzerten (bitte aktuelle Termine beachten) sowie ab dem 22.12.23 gibt 

es prüfungsfreie Zeiträume.  
2. An Tagen mit großen Leistungsnachweisen werden in den Jahrgangsstufen 5 bis einschließlich 

8 keine weiteren schriftlichen Leistungsnachweise verlangt. 
3. An einem Tag darf nicht mehr als eine Schulaufgabe, in einer Kalenderwoche sollen nicht mehr 

als zwei Schulaufgaben abgehalten werden. 
4. In allen Jahrgangsstufen sind neben den Stegreifaufgaben (unangekündigte kleine Leistungs-

nachweise) seit dem Schuljahr 2021/22 auch angekündigte kleine Leistungsnachweise möglich, 
die inhaltlich und im Umfang den Stegreifaufgaben entsprechen. Es dürfen die Unterrichtsinhalte 
der beiden vorausgegangenen Stunden sowie Grundwissen abgeprüft werden. Diese Leistungs-
nachweise müssen spätestens am Werktag vor dem Prüfungstermin angekündigt und vorab in 
das Infoportal eingetragen werden. Falls eine Schülerin oder ein Schüler bei dieser Art von Leis-
tungserhebung fehlt, muss sie oder er diese nicht zwingend nachholen (GSO §27 Absatz 1, Satz 
3). Es ist jedoch im Gegensatz zur Stegreifaufgabe möglich, wenn die Lehrkraft dies wünscht. 

5. Als Test sind laut GSO nur die sogenannten Jahrgangsstufentests wie z.B. VERA (im Frühjahr 2024 
verbindlich durchzuführen!) vorgesehen.  

6. Jahrgangsstufentests im Schuljahr 2023/24 müssen verbindlich durchgeführt werden. Für alle 
Fächer gilt: Der Test gilt als kleiner Leistungsnachweis in einfacher Wertung (keine abweichende 
Gewichtung bzw. Ersatz einer Schulaufgabe im Schuljahr 2023/24 möglich). 

7. Eine Kurzarbeit ist immer angesagt und kann den Stoff von bis zu 10 vorausgehenden Unter-
richtsstunden abprüfen. 

8. Bei Absenz an Tagen mit angesagten Leistungsnachweisen muss ab der 8. Klasse innerhalb von 
drei Tagen eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. 

9. Mündliches Abfragen bzw. die Bewertung von Unterrichtsbeiträgen orientiert sich an den Vorga-
ben der einzelnen Fachschaften bzw. dem von der jeweiligen Lehrkraft gewählten Vorgehen. Die 
Lehrkraft muss zu Beginn des Schul- bzw. Halbjahres transparent machen, welche Arten von Leis-
tungserhebungen durchgeführt werden können. 

10. Referate zur Notenverbesserung sind nicht vorgesehen. Wenn Referate gehalten werden, sollte 
jede Schülerin oder jeder Schüler frühzeitig die Gelegenheit eingeräumt bekommen, ein Referat 
zu übernehmen. 

                                            
1 Weiterhin gelten die fachspezifischen Regelungen zur Erstellung schriftlicher Leistungsnachweise sowie ggf. Absprachen inner-
halb der einzelnen Fachschaften. 
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Jahrgangsstufen 

5 
Std. / 
SA 

6 
Std. / 
SA 

7 
Std. / 
SA 

8 
Std. / 
SA 

9 
Std. / 
SA 

10 
Std. / SA 

11 Q 12 

Deutsch 5 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 

3 + 1 / 
3 

(davon 
eine 

mündl.) 

3 / 3 
(davon eine mündl.) 

3 / 3 
(davon 

eine 
mündl.) 

4 / 2 

Latein 
L1 

5 / 4 4 / 4 4 / 4 3 / 3 3 / 3 
3 / 3 3 / 3 4 / 2 

Latein 
L2 

 4 / 4 4 / 4 4 / 4 3 / 3 

Englisch 
E1 

5 / 4 
(4. SA 
mündl.) 

4 / 4 
(4. SA 
mündl.) 

4 / 4 
(3. SA 
mündl.) 

3 / 3 
(2. SA 
mündl.) 

 3 / 3 
(1. oder 
2. SA 
mündl.) 

3 / 3 
(1. SA=Jgsstufentest + 

schulinterner Test 
1. oder 2.SA mündl.) 

 

3 / 3 
(3. SA 
mündl.) 

4 / 2 
12/1: mündl. 

Klausur  
Englisch 
E2 

 
     4 / 4 
(4. SA 
mündl.) 

4 / 4 
(3. SA 
mündl.) 

4 / 4 
(2. SA 
mündl.) 

   3 / 3 
(1. oder 
2. SA 
mündl.)  

Französisch    

4 / 4 
(davon 

eine 
mündl.) 

4 / 4 
(davon 

eine 
mündl.) 

3 / 3 
 

3 / 3 
(davon 

eine 
mündl.) 

4 / 2 
12/1: mündl. 

Klausur 

Griechisch     4 / 4 4 / 4 3 / 3 3 / 3 4 / 2 

Spanisch       

4 / 4 
(davon 

eine 
mündl.) 

3 / 2 
 

Mathematik 4 / 4 4 / 4 4 / 4 
3+1 Int. 

/ 3 
4 / 4 3 / 3  3 / 3 4 / 2 

Physik    2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 2 

Leistungserhebungen im Schuljahr 2023/2024 
Die rechtliche Grundlage für Art und Anzahl der Leistungserhebungen (§ 21 ff. GSO) ist im Internet unter der folgenden 
Adresse zu finden: http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGSO.  

Nachfolgend wird die jeweilige Zahl der Schulaufgaben (= Große Leistungsnachweise) pro Fach und Jahr mitgeteilt: 


